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Welche Formen der Blühflächen in der 
Agrarförderung gibt es?

 GAP-Direktzahlungen: Öko-Regel 1a und 1b

 Hessisches Programm für Agrarumwelt- und 
Landschaftspflege-Maßnahmen (HALM 2)

 Wildäsungsflächen (nur EGS)

 GLÖZ 8 (nichtproduktive Ackerfläche) entfällt ab 2025
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Öko-Regel 1a

Öko-Regeln nach dem GAP-Direktzahlungen-Gesetz sind 
freiwillige, einjährige Maßnahmen.

Anforderungen:
Es gelten die allgemeinen Anforderungen für Ackerbrachen 
(Nutzungscode 591): 
• Mindestanteil an der Ackerfläche ist 1 %,
• Mindestgröße Schlag 1.000 qm,
• keine Düngung und PSM,
• Sperrzeitraum 1. April bis 15. August,
• aktive Begrünung nur unmittelbar nach der Ernte der 

Hauptfrucht im Vorjahr (keine Reinsaaten) möglich,
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Anforderungen Öko-Regel 1a

• Mindesttätigkeit (Mulchen) zwischen 16. August und 15. 
November jedes zweite Jahr,

• ab dem 1.9. darf eine Aussaat (die nicht vor Ablauf des Jahres 
zur Ernte führt) vorbereitet oder durchgeführt werden,

• zudem darf die Fläche ab dem 1.9. durch Schafe und Ziegen 
beweidet werden. Dies Beweidung stellt keine Erfüllung der 
Mindesttätigkeitsverpflichtung dar, 

• ab dem 15.8. eine Aussaat von Wintergerste und Winterraps 
vorbereitet und durchgeführt werden.  
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Förderhöhe

 1 % Flächenanteil (Ackerstilllegungsfläche):  1300 Euro/ha 

 1,1 bis 2 % über 4 % der Konditionalität hinaus: 500 Euro/ha

 2,1 bis 6 % über 4 % der Konditionalität hinaus: 300 Euro/ha
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Öko-Regel 1b

Die Öko-Regel 1b „Anlage von Blühstreifen oder Blühflächen auf 
nichtproduktivem Ackerland“ wird mit der Öko-Regel 1a 
kombiniert. 

Förderhöhe: 
 Zusätzlich zur Prämie für die Öko-Regel 1a weitere 200 €/ha.

Auflagen:
• Die Flächengröße eines Schlages ist auf maximal drei Hektar 

begrenzt, 
• Mindestbreite bei Streifen 5 m,
• Mindestgröße 1.000 m2, 
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Öko-Regel 1b

Auflagen:
• Einsaat Blühmischung bis spätestens 15. Mai, 
• im ersten Jahr muss Fläche bis 31. Dezember stehen, ab 

zweiten Jahr wie bei Öko-Regel 1a,
• nur spezielle Saatgutmischungen nach hessischer GAP-

Ausführungsverordnung zugelassen. Mischungen müssen 
mindestens 10 Arten enthalten. 
Einjährige Blühmischungen müssen mindestens 10 Arten der 
Gruppe A (ggf. mit Zusätzen aus der Gruppe B) und überjährige 
mindestens 5 Arten der Gruppe A und 5 Arten der Gruppe B
enthalten. 

• Es dürfen keine weiteren Arten in den Mischungen enthalten 
sein.
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GAP-Landesverordnung
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